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Beschluss:

"1. Die Richtlinie über die Gewährung von Anerkennungsbeträgen für den Ankauf von 
Besetzungsrechten auf dem Privatvermietermarkt über die „Zentrale Stelle für 
Wohnraumhilfe“ und die Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung 
von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung 
dieser Wohnungen werden in der in der Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

2. Die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Haushaltmittel sind bereitzustellen."

Sachverhalt:

1. Anlass

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28. März 2017 das „Kommunale Handlungskonzept für 
bezahlbaren Wohnraum“ (Drs.-Nr.: 17-03839) beschlossen. Darüber hinaus wurden die 
Änderungsanträge der SPD und Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion (Drs.-Nr. 17-04218) sowie 
der Änderungsantrag der CDU-Fraktion (Drs.-Nr. 17-04273) beschlossen. 

Gegenstand dieser Vorlage sind die beiden in der Überschrift genannten Richtlinien, die als 
Anlagen 2 und 3 beigefügt sind.

2. Inhalte der Richtlinien

Sofern die beschlossenen Anträge inhaltlich Auswirkungen auf die Richtlinien hatten, wurden 
diese in den Entwürfen entsprechend berücksichtigt. 

In der Anlage 1 ist eine vergleichende Zusammenfassung der Inhalte beider Richtlinien 
beigefügt. Ergänzend dazu ist zu den Inhalten und zum Mittelbedarf Folgendes zu erläutern:



2.1. Richtlinie über die Gewährung von Anerkennungsbeträgen für den Ankauf von 
Besetzungsrechten auf dem Privatvermietermarkt über die „Zentrale Stelle für 
Wohnraumhilfe“

Die Richtlinie sieht die Gewährung von Anerkennungsbeträgen für den Ankauf von drei-, 
fünf- und zehnjährigen Besetzungsrechten vor. Bei den zehnjährigen Besetzungsrechten ist 
dem Mietvertragsabschluss eine Probewohnmaßnahme vorgeschaltet. Entsprechend ist die 
Maßnahme auch im Handlungskonzept beschrieben.

Bei den drei- und fünfjährigen Besetzungsrechten kann die Anzahl der Wohnungen, die 
damit akquiriert werden können, noch nicht genau prognostiziert werden. Es muss zunächst 
abgewartet werden, wie die beiden Varianten von den Vermieterinnen und Vermietern 
nachgefragt werden.

Zehnjährige Besetzungsrechte sollen, sofern ein entsprechendes Angebot vorhanden ist, für 
jährlich 15 Wohnungen realisiert werden. Damit würde, zusammen genommen mit den 
bereits jährlich zur Verfügung stehenden 15 Probewohnmaßnahmen (die nicht unter diese 
Richtlinie fallen) die Ausweitung des Probewohnens auf insgesamt 30 Wohnungen pro Jahr 
erreicht werden.

Für den Bereich der drei- und fünfjährigen Besetzungsrechte stehen Finanzmittel im Umfang 
von jährlich 200.000 € zur Verfügung, für den Bereich der zehnjährigen Besetzungsrechte im 
Umfang von jährlich 263.500 € (jeweils inkl. Personalkosten), so dass hierfür keine 
zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden müssen.

2.2. Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von 
Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung 
dieser Wohnungen

Hinsichtlich der Belegungs- und Mietpreisbindungen wurde die Richtlinie ausgestaltet wie im 
Handlungskonzept beschrieben: Für die Einräumung von Belegungs- und 
Mietpreisbindungen wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1,00 €/m² Wohnfläche je 
Monat im zehnjährigen Bindungszeitraum gewährt (Basiszahlung). Darüber hinaus erhält die 
oder der Verfügungsberechtigte für das erste bis fünfte Jahr des Bindungszeitraumes eine 
Zuschusserhöhung von 5,00 €/m² Wohnfläche je Bindungsjahr und für das sechste bis 
zehnte Jahr des Bindungszeitraumes eine Zuschusserhöhung von 10,00 €/m² Wohnfläche je 
Bindungsjahr (Bonuszahlungen).

Die Basiszahlung und die Bonuszahlung für die ersten fünf Jahre werden als Einmalzahlung 
im Voraus zu Beginn des Bindungszeitraumes ausgezahlt, die Bonuszahlung für das sechste 
bis zehnte Jahr als Einmalzahlung im Voraus zu Beginn des sechsten Bindungsjahres. Ohne 
diese Vorauszahlungen wäre die Förderung deutlich weniger attraktiv.

Die Wohnungen dürfen nur an Berechtigte (Inhaberinnen und Inhaber von 
Wohnberechtigungsscheinen) vermietet werden, die die Einkommensgrenze nach § 3 
Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz nicht überschreiten. Die Nettokaltmiete darf max. 
5,60 €/m² im gesamten Bindungszeitraum betragen, eine Anpassung erfolgt bei Änderung 
der entsprechenden Vorgaben des Landes Niedersachsen.

Neu aufgenommen wurde aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages der Fraktionen 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen (Drs.-Nr. 17-04218) die Gewährung von Zuschüssen für 
Modernisierungen von nicht gebundenen Mietwohnungen im Stadtgebiet, wenn die 
Modernisierung in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Einräumung von Belegungs- 
und Mietpreisbindungen erfolgt. Die Richtlinie sieht hierfür einen Zuschuss in Höhe von 10 v. 
H. der nachgewiesenen berücksichtigungsfähigen Modernisierungskosten, höchstens jedoch 
in Höhe von 5.000,00 € vor. Es sind nur Zuschüsse für Modernisierungen vorgesehen, deren 
nachgewiesene berücksichtigungsfähige Kosten je Wohnung mindestens 15.000,00 € 
betragen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Standard der jeweiligen Wohnung 



deutlich verbessert wird, und die Fördermittel nicht für viele kleine, weniger effektive 
Modernisierungen verbraucht werden.

Für Zuschüsse für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen stehen im 
Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 235.625 € zur Verfügung (für 25 Wohnungen), so dass 
hierfür keine zusätzlichen Mittel benötigt werden. Ab dem Jahr 2018 ist im 
Handlungskonzept vorgesehen, Belegungs- und Mietpreisbindungen für jährlich 50 
Wohnungen zu generieren. Dafür werden ab 2018 Mittel in Höhe von jährlich 471.250 € 
zusätzlich benötigt. Außerdem wurde zum Stellenplan 2017 zur Umsetzung dieser Aufgabe 
eine Stelle A 11 neu geschaffen (68.000 € p. a.). Für 2017 wurden hierfür anteilig 34.000 € 
bereitgestellt. Ab 2018 werden hierfür zusätzlich Mittel in Höhe von jährlich 68.000 € 
benötigt.

Die finanziellen Auswirkungen der Zuschüsse für Modernisierungen sind noch nicht im 
Handlungskonzept bzw. in der entsprechenden Ratsvorlage enthalten. Sie sind deshalb 
unter Ziffer 3. dargestellt.

3. Finanzielle Auswirkungen der Modernisierungsförderung

Für die finanziellen Auswirkungen der neu aufgenommenen Modernisierungsförderung wird 
von Folgendem ausgegangen:

Im Jahr 2017 kann eine Modernisierungsförderung nur im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltmittel erfolgen. Vom Jahr 2018 an wird davon ausgegangen, dass in 10 
v. H. der Fälle, in denen Belegungs- und Mietpreisbindungen gefördert werden, zusätzlich 
eine Modernisierung gefördert wird. Da für die Jahre 2018 ff. Zuschüsse für die Einräumung 
von Belegungs- und Mietpreisbindungen für jährlich 50 Wohnungen vorgesehen sind, 
resultiert daraus eine Modernisierungsförderung für jährlich fünf dieser Wohnungen. Hierfür 
wird jeweils der Maximalbetrag von 5.000,00 € zu Grunde gelegt, so dass sich hierfür ein 
jährlicher Mittelbedarf in Höhe von 25.000,00 € ergibt. Diese Mittel müssen ab 2018 
zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden.

4. Zusammenfassung der ab 2018 zusätzlich benötigten Haushaltsmittel

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 sind unter Berücksichtigung der o. g. Darstellungen 
folgende Mittel anzumelden:

Zuschüsse für Belegungs- und Mietpreisbindungen: 471.250 €
Zuschüsse für Modernisierung dieser Wohnungen:   25.000 €
Personalkosten für die im Stellenplan 2017 
aufgenommene Stelle A 11:   68.000 €
Insgesamt: 564.250 €

Für die Bonuszahlungen, die bei der Förderung von Belegungs- und Mietpreisbindungen für 
das sechste bis zehnte Bindungsjahr auszuzahlen sind (10,00 €/m² jährlich, vgl. 2.2.), ergibt 
sich unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 65 m² ein 
zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 81.250 € im Jahr 2022 (für 25 Wohnungen) und vom 
Jahr 2023 an in Höhe von 162.500 € (für 50 Wohnungen).

5. Beteiligung des Bündnisses für Wohnen und des Planungs- und 
Umweltausschusses

Die Inhalte der Richtlinien wurden am 24. Mai 2017 der „AG Maßnahmen für preisgünstigen 
Wohnraum“ des Bündnisses für Wohnen vorgestellt.

Der Planungs- und Umweltausschuss erhält die Vorlage nachrichtlich als Mitteilung 
außerhalb von Sitzungen.



6. Evaluation

Bis Ende 2019 soll eine Evaluierung erfolgen.

Dr. Hanke

Anlage/n:
Anlage 1: Übersicht zu den Inhalten beider Richtlinien
Anlage 2: Entwurf der Richtlinie über die Gewährung von Anerkennungsbeträgen für

den Ankauf von Besetzungsrechten auf dem Privatvermietermarkt über die 
„Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe“

Anlage 3: Entwurf einer Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die 
Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die 
Modernisierung dieser Wohnungen



Anlage 1 

 Richtlinie über die Gewäh-
rung von Anerkennungsbe-
trägen für den Ankauf von 
Besetzungsrechten auf dem 
Privatvermietermarkt über 
die „Zentrale Stelle für 
Wohnraumhilfe“ 
 

Richtlinie über die Gewährung 
von Zuschüssen für die Ein-
räumung von Belegungs- und 
Mietpreisbindungen an Miet-
wohnungen und für die Mo-
dernisierung dieser Wohnun-
gen 
 

Was wird gefördert? 
 

Ankauf von Besetzungsrech-
ten 

Einräumung von Belegungs- u. 
Mietpreisbindungen u. im unmit-
telbaren Zusammenhang damit 
erfolgende Modernisierungen 
 

Welche Wohnungen 
kommen in Frage? 
 

Wohnungen in Braunschweig Nicht gebundene Mietwohnun-
gen in Braunschweig 
 

Welche Art der Förde-
rung liegt von? 

Privatrechtlicher Anerken-
nungsbetrag auf der Grund-
lage eines Rahmenvertrages 
 

Öffentlich-rechtlicher Zuschuss 
auf der Grundlage eines Bewilli-
gungsbescheides 

Wer ist der Adressat? Eigentümer/innen und Verfü-
gungsberechtigte von Woh-
nungen in Braunschweig, ins-
bes. Privatvermieter/innen 
 

Eigentümer/innen und Verfü-
gungsberechtigte von nicht ge-
bundenen Mietwohnungen in 
Braunschweig 
 

In welcher Höhe wird 
gefördert? 

  2.500 € 
  5.000 € 
10.000 € 
 

Für die Bindungen: 
  1 €/m² monatlich zuzüglich 
  5 €/m² jährlich f. Jahre 1 bis 5, 
10 €/m² jährlich f. Jahre 6 bis 10 
 

Für die Modernisierung: 
1.500 bis 5.000 € 

Wie lang sind die Lauf-
zeiten? 

  3 Jahre 
  5 Jahre 
10 Jahre (Probewohnen) 
 

 
 
10 Jahre 

Welche Rahmenbedin-
gungen entstehen? 
 

- Besetzungsrecht der Stadt 
Braunschweig für den verhan-
delten Zeitraum 
- Ansprechpartner für die/den 
Eigentümer/in bzw. Verfü-
gungsberechtigte/n 
- Sozialarbeiterische Unterstüt-
zung durch die Stadt 
- Miete max. i. H. der aner-
kannten Kosten der Unterkunft 
 

- Vermietung nur an Haushalte, 
die die Einkommensgrenze 
nach § 3 NWoFG nicht über-
schreiten 
- Nettokaltmiete max. 5,60 €/m² 
im gesamten Bindungszeitraum, 
Anpassung bei Änderung der 
Vorgaben des Landes Nieders. 

Welches Ziel wird ver-
folgt? 

Akquise zusätzlicher Wohnun-
gen zur bedarfsgerechten 
Wohnraumversorgung von 
Menschen mit erschwertem 
Zugang zum Wohnungsmarkt 
 

Schaffung neuer Belegungs- u. 
Mietpreisbindungen für Berech-
tigte nach § 3 NWoFG (Inha-
ber/innen von Wohnberechti-
gungsscheinen) bzw. Verlänge-
rung auslaufender Bindungen 
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Richtlinie über die Gewährung von Anerkennungsbeträgen für den Ankauf von 

Besetzungsrechten auf dem Privatvermietermarkt über die „Zentrale Stelle für 

Wohnraumhilfe“ (nachfolgend kurz ZSW genannt). 

 

 

 

1. Gegenstand der Förderung 

Die Stadt Braunschweig gewährt nach dieser Richtlinie der Wohnungseigentümerin oder 

dem Wohnungseigentümer bzw. der/dem Verfügungsberechtigten (nachfolgend nur noch 

die/der Verfügungsberechtigte) Anerkennungsbeträge zur Beschaffung von Mieter-Beset-

zungsrechten zugunsten von Haushalten mit erschwertem Zugang zum Wohnungsmarkt und 

zwar nach folgender Maßgabe: Für ein dreijähriges Besetzungsrecht von bis zu 2.500 Euro, 

für ein fünfjähriges Besetzungsrecht von bis zu 5.000 Euro und für ein zehnjähriges Beset-

zungsrecht (Modell Probewohnen) in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Die Gewährung eines 

Anerkennungsbetrages erfolgt pro abgeschlossener Wohneinheit. 

 

2. Voraussetzungen 

Die Gewährung der Anerkennungsbeträge kommt nur in Betracht, wenn die Wohnung nach 

Ausstattung, Größe und hinsichtlich der Höhe des Mietzinses für den nach dem „Niedersäch-

sischen Wohnraumfördergesetz (NWoFG)“ begünstigten Personenkreis geeignet ist bzw. 

während der Laufzeit der Besetzungsrechte geeignet bleibt. Abweichungen sind im Einzelfall 

mit der ZSW abzustimmen und bedürfen in jedem Fall der Einwilligung der ZSW. Darüber 

hinaus soll die Wohnung folgenden Standard haben:  

 Es handelt sich um eine abgeschlossene Wohnung mit separatem Wohnungsein-

gang, die zur Nutzung durch einen einzelnen Haushalt geeignet ist. 

 Ein Bad mit Toilette und Dusche/Wanne liegt innerhalb der Wohnung. 

 Die Wohnung ist beheizbar mit einer Zentral-/Etagenheizung (keine Ofenheizung). 

 Wohnung und Einbauten befinden sich in einem angemessenen Sanierungszustand.  

Beim zehnjährigen Besetzungsrecht verpflichtet sich die/der Verfügungsberechtigte darüber 

hinaus -soweit erforderlich- die von der Stadt festgelegten Wohnungsstandards herzustellen. 

Die/der Verfügungsberechtigte verzichtet für den Zeitraum der Besetzungsrechte von drei, 

fünf bzw. zehn Jahren auf die Geltendmachung von Eigenbedarf.  

Der Anspruch auf die Anerkennungsbeträge ist nicht übertragbar. 

 

3.1 Drei- und fünfjährige Besetzungsrechte 

Anerkennungsbeträge bei einem dreijährigen bzw. fünfjährigen Besetzungsrecht werden 

nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zwischen der zuständigen Stelle der Stadt Braun-
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schweig und der/dem Verfügungsberechtigten unbar ausgezahlt, wenn die/der Verfügungs-

berechtigte erstmals einen rechtsgültigen unbefristeten Mietvertrag mit einem durch die Stadt 

benannten Haushalt für die vereinbarte Wohnung vorgelegt hat. Die Laufzeit des Beset-

zungsrechtes endet drei bzw. fünf Jahre nach dem Datum, an dem der erste unter die 

Vereinbarung fallende Mietvertrag begonnen hat. Wird die Wohnung innerhalb dieses Zeit-

raumes frei, muss die/der Verfügungsberechtigte diese der ZSW innerhalb von 7 Tagen 

nach Bekanntwerden des Beendigungstermins des Mietverhältnisses zur erneuten Beset-

zung anbieten. 

 

3.2  Zehnjähriges Besetzungsrecht (Modell Probewohnen) 

 

Anerkennungsbeträge bei zehnjährigen Besetzungsrechten werden nach Abschluss eines 

Rahmenvertrages, in dem die/der Verfügungsberechtigte der Stadt Braunschweig ein zehn-

jähriges Besetzungsrecht für die betreffende Wohnung einräumt, unbar ausgezahlt. Die 

Laufzeit des Besetzungsrechtes beginnt mit dem ersten Einzug einer von der ZSW benannten 

Nutzungsberechtigten bzw. eines von der ZSW benannten Nutzungsberechtigten. Innerhalb 

der Frist von zehn Jahren ist die ZSW berechtigt, bei Beendigung einer Probewohnmaßnahme 

ohne Mietvertragsabschluss oder nach Auszug der Mieterin bzw. des Mieters jeweils eine an-

dere Nutzungsberechtigte oder einen anderen Nutzungsberechtigten in die Wohnung für eine 

neue Probewohnmaßnahme einzuweisen. Die Wohnung ist der ZSW innerhalb von 7 Tagen 

nach Bekanntwerden des Beendigungstermins zur erneuten Besetzung anzubieten. 

 

Der Rahmenvertrag enthält Bestimmungen unter anderem zu folgenden Punkten: 
 

 Verfahren der Wohnungsbelegung durch die Stadt Braunschweig 

 Ablauf und Inhalte der Probewohnmaßnahme 

 Bereitschaft der/des Verfügungsberechtigten zum unbefristeten Mietvertragsab-

schluss nach erfolgreicher Probewohnmaßnahme 

 Abgabe einer zweijährigen Mietgarantie durch die Stadt Braunschweig inkl. sozialar-

beiterischer/sozialpädagogischer Betreuung ab dem Zeitpunkt des Mietbeginns 

 Ansprechpartner nach dem Ablauf der Mietgarantie 

 Vorgaben zur Beschaffenheit der Wohnung 
 
 

4 Rückforderung 

 

Bei Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen gelten die allgemeinen Grundsätze 

über die Rückforderung ohne Rechtsgrund gewährter Leistungen.  

 

Falls die/der Verfügungsberechtigte die Ausübung des Besetzungsrechtes verweigert, Eigen-

bedarf geltend macht, das Eigentum der Wohnung während der Laufzeit des Besetzungsrech-

tes übertragen wird (Eigentümerwechsel), die genannten Fristen nach Beendigung eines Miet-

verhältnisses oder einer Probewohnmaßnahme während der Laufzeit des Besetzungsrechtes 

versäumt oder den Mietzins über den in Nummer 2 genannten Rahmen erhöht, sind die Aner-

kennungsbeträge für jeden vollen Monat, um den die Vereinbarung nicht erfüllt wird, mit 1/36 

bzw. 1/60 bzw. 1/120 ihres Betrages zurückzuzahlen. 
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5 Sonstige Bestimmungen 

 

Soweit diese Richtlinie keine entgegenstehenden Regelungen trifft, gelten die Richtlinien über 

die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig in der jeweils 

geltenden Fassung. Die beihilferechtlichen Regelungen in der jeweils geltenden Fassung sind 

zu beachten. 

 

Die Bewilligung erfolgt als freiwillige Leistung der Stadt Braunschweig im Rahmen der vorhan-

denen Haushaltsmittel. Auf die Gewährung der Anerkennungsbeträge besteht kein Rechtsan-

spruch.  

 

 

6 Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft. 
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Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von Belegungs- und 
Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung dieser Wohnungen 
 
 
1. Gegenstand der Förderung 
 
Die Stadt Braunschweig gewährt nach dieser Richtlinie Wohnungseigentümerinnen und Woh-
nungseigentümern bzw. Verfügungsberechtigten (nachfolgend nur noch Verfügungsberechtigte 
genannt) Zuschüsse für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an nicht ge-
bundenen Mietwohnungen im Stadtgebiet. Nicht gebundene Mietwohnungen im Sinne dieser 
Richtlinie sind Mietwohnungen, für die keine Belegungs- und Mietpreisbindungen bestehen, oder 
für die Belegungs- und Mietpreisbindungen zwar noch bestehen, die aber in absehbarer Zeit aus-
laufen und im Anschluss daran verlängert werden sollen. 
 
Außerdem kann ein Zuschuss für die Modernisierung einer nicht gebundenen Mietwohnung im 
Stadtgebiet gewährt werden, wenn die Modernisierung in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen erfolgt. 
 
2. Förderungsfähige Wohnungen 
 
Eine Zuschussgewährung kommt nur in Betracht, wenn die Wohnung neu vermietet werden soll, 
oder wenn die Bestandsmieterin oder der Bestandsmieter einen Wohnberechtigungsschein für 
die betreffende Wohnung vorlegt, und wenn die Wohnung 
 

 zum Zeitpunkt der Neuvermietung bzw. zum Zeitpunkt der Erteilung des Wohnberechti-
gungsscheines für den Bestandsmieterhaushalt keinen Belegungs- und Mietpreisbindun-
gen unterliegt, 

 eine zulässige Wohnung im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung ist, 

 zur dauernden Wohnnutzung rechtlich und tatsächlich bestimmt und geeignet ist, 

 mindestens über Gasetagen- oder Zentralheizung und Bad mit Toilette sowie Du-
sche/Wanne innerhalb der Wohnung verfügt 

 und nach Besichtigung vor Ort von der Stadt Braunschweig als in einem angemessenen 
Nutzungszustand geeignet angesehen wird. 

 
3. Belegungs- und Mietpreisbindungen 
 
Die Belegungs- und Mietpreisbindungen werden von der oder dem Verfügungsberechtigten für 
die Dauer von zehn Jahren eingegangen (Bindungszeitraum). Im Falle der Neuvermietung der 
Wohnung beginnt der Bindungszeitraum am ersten Tag des ersten unter die Förderung fallenden 
Mietverhältnisses. Bei der Förderung einer vermieteten Wohnung wird der Beginn des Bindungs-
zeitraumes im Bewilligungsbescheid festgesetzt. Die Belegungs- und Mietpreisbindungen gelten 
während des Bindungszeitraums für jede Wiedervermietung, es sei denn, sie werden gemäß Zif-
fer 7. dieser Richtlinie aufgehoben. 
 
Die oder der Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, Mietverträge mit unbestimmter Laufzeit abzu-
schließen und die Mieterinnen und Mieter im Mietvertrag auf die Förderung und die Dauer der 
Belegungs- und Mietpreisbindung hinzuweisen. Im Mietvertrag ist die Möglichkeit des Abschlus-
ses von Untermietverträgen auszuschließen. 
 
3.1. Belegungsbindungen 
 
Die geförderte Wohnung darf während des gesamten Bindungszeitraumes nur an Haushalte ver-
mietet werden, deren Gesamteinkommen (Einkommen aller zum Haushalt gehörenden Perso-
nen) die Einkommensgrenzen nach § 3 Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz (NWoFG) 
nicht überschreitet. Die Größe der Wohnung muss in angemessenem Verhältnis zur Größe des 
Mieterhaushaltes stehen. Als angemessen gelten folgende Wohnflächen: 
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 Für Alleinstehende bis zu 50 m², 

 für zwei Haushaltsmitglieder bis zu 60 m², 

 für drei Haushaltsmitglieder bis zu 75 m², 

 für vier Haushaltsmitglieder bis zu 85 m² 

 und für jedes weitere Haushaltsmitglied bis zu 10 m² zusätzlich. 
 
Bei der Berechnung der Wohnfläche ist die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFlV) 
in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
 
Die Wohnberechtigung neu einziehender Haushalte ist jeweils vor Abschluss eines Mietverhält-
nisses zu prüfen. Änderungen des Einkommens und der Haushaltsgröße, die während eines lau-
fenden Mietverhältnisses eintreten, haben keine Auswirkungen. 
 
3.2. Mietpreisbindungen 
 
Die Fördermiete ist die vom Mieter zu entrichtende Nettokaltmiete. Die Höhe der Fördermiete darf 
im gesamten Bindungszeitraum die Nettokaltmiete nicht überschreiten, die nach den jeweils ak-
tuellen Vorgaben des Landes Niedersachsen für Berechtigte nach § 3 NWoFG in den ersten drei 
Jahren ab Bezugsfertigkeit maximal zulässig ist. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtli-
nie ist dies auf der Grundlage von § 6 Abs. 2 NWoFG in Verbindung mit Nr. 13.1 a) der Richtlinie 
zur Durchführung der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen (Wohnraumförderbestim-
mungen - WFB -) eine Nettokaltmiete von 5,60 €/m² Wohnfläche im Monat. 
 
4. Antragsverfahren 
 
Die Verfügungsberechtigten beantragen die Zuschüsse bei der Stadt Braunschweig, Fachbereich 
Soziales und Gesundheit, Abt. Wohnen und Senioren (nachstehend Bewilligungsstelle genannt). 
Die Bewilligungsstelle entscheidet über die Anträge in der eingereichten Reihenfolge, bis die 
Haushaltsmittel erschöpft sind. Die Entscheidung über die Anträge erfolgt im Regelfall durch ei-
nen Bescheid (Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid). Bewilligungsbescheide können mit Ne-
benbestimmungen versehen werden. 
 
5. Förderung 
 
5.1. Zuschuss für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen 
 
Für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen wird ein einmaliger Zuschuss in 
Höhe von 1,00 €/m² Wohnfläche je Monat im Bindungszeitraum gewährt (Basiszahlung). Darüber 
hinaus erhält die oder der Verfügungsberechtigte für das erste bis fünfte Jahr des Bindungszeit-
raumes eine Zuschusserhöhung von 5,00 €/m² Wohnfläche je Bindungsjahr und für das sechste 
bis zehnte Jahr des Bindungszeitraumes eine Zuschusserhöhung von 10,00 €/m² Wohnfläche je 
Bindungsjahr (Bonuszahlungen). 
 
5.2. Zuschuss für die Modernisierung einer Wohnung in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen 
 
Für die Modernisierung einer Wohnung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einräu-
mung von Belegungs- und Mietpreisbindungen erfolgt, wird ein Zuschuss in Höhe von 10 v. H. 
der nachgewiesenen berücksichtigungsfähigen Modernisierungskosten, höchstens jedoch in 
Höhe von 5.000,00 €, gewährt, wenn dies mit der Bewilligungsstelle vor Beginn der Modernisie-
rung vereinbart worden ist. Welche Modernisierungskosten berücksichtigungsfähig sind, regelt 
der Bewilligungsbescheid. 
 
Es werden nur Zuschüsse für Modernisierungen gewährt, deren nachgewiesene berücksichti-
gungsfähige Kosten je Wohnung mindestens 15.000,00 € betragen. 
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6. Auszahlung der Zuschüsse 
 
Die Zuschüsse werden nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen ausgezahlt. 
 
6.1. Zuschuss für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen 
 
Die Bewilligungsstelle zahlt den Zuschuss an die oder den Verfügungsberechtigten aus, wenn 
der Bewilligungsbescheid Bestandskraft erlangt hat, und wenn ihr die folgenden Unterlagen vor-
gelegt worden sind: 
 

 Ein abgeschlossener Mietvertrag für ein neues oder für ein bestehendes, unter die För-
derung fallendes, Mietverhältnis. 

 Ein Wohnberechtigungsschein des neuen oder bisherigen Mieterhaushaltes, aus dem 
sich die Wohnberechtigung für die geförderte Wohnung ergibt. 

 
Bei jeder anschließenden Neuvermietung innerhalb des zehnjährigen Bindungszeitraumes ist je-
weils der Wohnberechtigungsschein des neuen Mieterhaushaltes der Bewilligungsstelle unver-
züglich vorzulegen. 
 
Die Basiszahlung gemäß Ziffer 5.1., Satz 1, erfolgt als Einmalzahlung im Voraus für den gesam-
ten Bindungszeitraum. 
 
Die Bonuszahlung gemäß Ziffer 5.1., Satz 2, für das erste bis fünfte Jahr des Bindungszeitraumes 
erfolgt ebenfalls als Einmalzahlung im Voraus gemeinsam mit der Basiszahlung. 
 
Die Bonuszahlung gemäß Ziffer 5.1., Satz 2, für das sechste bis zehnte Jahr des Bindungszeit-
raumes erfolgt zu Beginn des sechsten Bindungsjahres als Einmalzahlung im Voraus. 
 
Die ordnungsgemäße Belegung und die Einhaltung der Miethöhe gemäß dieser Richtlinie werden 
durch die Bewilligungsstelle regelmäßig entsprechend den Vorgaben des Bewilligungsbeschei-
des geprüft. 
 
6.2. Zuschuss für die Modernisierung einer Wohnung in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen 
 
Die Bewilligungsstelle zahlt den Zuschuss nach Abschluss der Modernisierung an die oder den 
Verfügungsberechtigten aus, wenn der Bewilligungsbescheid Bestandskraft erlangt hat und die 
berücksichtigungsfähigen Modernisierungskosten durch die oder den Verfügungsberechtigten 
nachgewiesen worden sind. 
 
Die oder der Verfügungsberechtigte trägt die Verantwortung dafür, dass alle rechtlichen, techni-
schen und sonstigen Vorgaben eingehalten werden, die im Zusammenhang mit der Modernisie-
rung zu beachten sind. 
 
Die Bewilligungsstelle behält sich vor, vor der Auszahlung die Ausführung der Modernisierung 
vor Ort zu überprüfen. 
 
7. Vorzeitige Beendigung der Bindungen 
 
Eine vorzeitige Aufhebung der Belegungs- und Mietpreisbindungen bei einem Mieterwechsel ist 
auf Antrag der oder des Verfügungsberechtigten möglich. Eine Aufhebung durch die Bewilli-
gungsstelle wird nur unter der Bedingung vorgenommen, dass die Rückzahlung des im Hinblick 
auf die Verkürzung der Bindungsdauer zu viel erhaltenen Zuschusses gemäß Ziffer 8. dieser 
Richtlinien erfolgt ist. 
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8. Rückforderung 
 
Für die Rücknahme und den Widerruf von Bewilligungsbescheiden finden die §§ 48 ff VwVfG 
Anwendung. Bereits gewährte Zuschüsse sind zu erstatten. Die Stadt Braunschweig kann Bewil-
ligungsbescheide insbesondere dann widerrufen und die Zuschüsse zurückfordern, wenn die Be-
legungs- oder die Mietpreisbindungen nicht eingehalten werden, oder wenn gegen andere Best-
immungen des Bewilligungsbescheides verstoßen wird. Im Fall einer beantragten Verkürzung der 
Bindungsdauer gemäß Ziffer 7. dieser Richtlinie ist die überhöhte Förderung zurückzuzahlen. Die 
Verzinsung ist bei einer vorzeitigen Beendigung der Bindungen gemäß Ziffer 7. oder bei einem 
Wechsel der oder des Verfügungsberechtigten gemäß Ziffer 9. dieser Richtlinie nach § 247 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) in Höhe des während der Dauer der erfüllten Bindung jeweils gel-
tenden Basiszinssatzes vorzunehmen, beginnend am Zeitpunkt der Auszahlung des Zuschusses. 
Sie muss mindestens jedoch ein Prozent betragen. Bei einem Verstoß gegen die Bindungen oder 
andere Regelungen des Bewilligungsbescheides erfolgt die Verzinsung nach § 49 a Verwaltungs-
verfahrensgesetz, beginnend am Zeitpunkt der Auszahlung des Zuschusses. 
 
Die Höhe der Rückforderung wird verhältnismäßig nach der Zeit bemessen, in der während des 
gemäß dem Bewilligungsbescheid geltenden Bindungszeitraums keine dieser Richtlinie entspre-
chende Nutzung erfolgte, oder für die die Bindung entfällt. Dies gilt auch für die im Voraus ge-
zahlten Zuschusserhöhungen (Bonuszahlungen). 
 
Näheres regelt der Bewilligungsbescheid. 
 
Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, jederzeit die Berechtigungsvoraussetzungen für die Förde-
rung durch ihre Bediensteten oder Beauftragten zu prüfen. 
 
9. Wechsel der oder des Verfügungsberechtigten / Rechtsnachfolge 
 
Erfolgt im Bindungszeitraum ein Wechsel der oder des Verfügungsberechtigten im Wege der Ein-
zelrechtsnachfolge, ist die Bewilligungsstelle hierüber unverzüglich zu informieren. Der Bewilli-
gungsbescheid wird in diesem Fall teilweise widerrufen, und der zu viel erhaltene Zuschuss ist 
anteilig mit Verzinsung nach § 247 BGB gemäß Ziffer 8. dieser Richtlinie zurückzuzahlen. Eine 
Anschlussförderung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers kann nach Maßgabe 
dieser Richtlinie erfolgen. 
 
10. Sonstiges 
 
Soweit diese Richtlinie keine entgegenstehenden Regelungen trifft, gelten die Vorschriften der 
„Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braun-
schweig“ in der jeweils geltenden Fassung. Die beihilferechtlichen Regelungen in der jeweils 
geltenden Fassung sind zu beachten. 
 
Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 
11. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft. 
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